




Erläuterungen 

Ziel der Statistik 
Im System der Statistiken zur Beobachtung der Bautätigkeit zählt die Totalerhebung im Bauhauptgewerbe zu den 
Primärerhebungen bei der bauausführenden Wirtschaft. Sie wird einmal im Jahr (Juni) durchgeführt und dient der 
Beurteilung der Struktur des Bauhauptgewerbes und liefert Unterlagen für die Arbeit der gesetzgebenden Körperschaf-
ten , der Bundesregierung sowie der Landesregierungen, der Bau- und Handwerksverbände sowie der Kammern und 
ist somit eine wichtige Grundlage für vielewirtschaftspolitische Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Bauwirtschaft. 
Die Ergebnisse dieser Statistik dienen außerdem der Hochrechnung der meisten Daten aus dem Monatsbericht im 
Bauhauptgewerbe. Im System der Baustatistiken wird dadurch eine Entlastung kleinerer Betriebe von der monatlichen 
Berichtspflicht erreicht. 

Rechtsgrundlage 
Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe (ProdGewG) vom 6. November 1975 in der Fassung der Bekannt-
mach;Jng vom 30. Mai 1980 (BGBI. 1 S. 641) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke 
(Bundesstatistikgesetz-BStatG} vom 22. Januar 1987 (BGBI. 1 S. 462, 565}, geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 1990 (BGBI. 1. S 2837}. Erhoben werd~.n die Tatbestände zu § 4 A 1 Ziff. 1 bis 5, § 4 A II Nr. 
1 und§ 4 A III bzw.§ 4 B ProdGewG. Gemäß Verordnung zur Anderung statistischer Rechtsvorschriften (Statistikbereini-
gungsverordnung} vom 14. September 1984 (BGBI. 1 S. 1247} wird die gesonderte Erfassung von tätigen Personen, 
Arbeitsstunden und Umsatz nach fachlichen Betriebsteilen bei Betrieben, die nicht schwerpunktmäßig dem Fertigbau 
zugeordnet sind, ausgesetzt. 

Berichtskreis 
Alle bauhauptgewerblichen Betriebe von Unternehmen des Bauhauptgewerbes und von Unternehmen anderer Wirt-
schaftsbereiche sowie die Arbeitsgemeinschaften des Bauhauptgewerbes, soweit die Einheiten im Inland tätig sind. 

Methodische Hinweise 
Die Totalerhebung im Bauhauptgewerbe wird in Berlin-West seit 1951 (im Bundesgebiet seit 1950) durchgeführt. Oie 
Ergebnisse sind ungeachtet der folgend beschr,iebenen Umstellungen im Erhebungskonzept im wesentlichen vergleich-
bar. im einzelnen müssen jedoch häufigere Anderungen in Definitionen und Abgrenzungen beachtet werden. 
Die wesentlichsten Änderungen, die zwischen 1955 und dem Berichtsjahr 1988 vorgenommen wurden, sind in den 
vorangegangenen Statistischen Berichten erläutert worden, zuletzt im Bericht E II 2-j 88 "Bauhauptgewerbe in Ber-
lin (West) 1988 - Ergebnisse der Totalerhebung im Juni 1988". 
Zur Totalerhebung 1989 wurde der Berichtskreis ausgeweitet. Grundlag.e für die Aufstockung war ein Abgleich des 
bisherigen Berichtskreises mit dem Bestand der Arbeitsstättenzählung 1987, die zusammen mit der Volkszählung 1987 
durchgeführt wurde. Weitere Hinweise dazu enthält der Statistische Bericht E II 2 - j 90 "Bauhauptgewerbe in Ber-
lin(West} 1990 - Ergebnisse der Totalerhebung". 
1991 wurde die bundeseinheitliche Berichterstattung im Ostteil Berlins eingeführt, rückwirkende Vergleiche sind nicht 
möglich. 

Definitionen 
Betriebe: der Baubetrieb, nicht das Bauunternehmen. Im einzelnen fallen unter den Begriff des Betriebes Einbetriebs-
unternehmen, Hauptniederlassungen, Zweigniederlassungen und Filialen sowie Baustellen und Bauhöfe, sofern sie ein 
eigenes Bau- oder Lohnbüro mit gesonderter Abrechnung haben, weiterhin alle Arbeitsgemeinschaften sowie bauhaupt-
gewerblichen Betriebe und selbständigen Betriebsabteilungen von Unternehmen, deren Schwerpunkt nicht in bauhaupt-
gewerblicher Tätigkeit Hegt, sofern sie Bauleistungen für den Absatz am Markt erbringen oder Bauten zum Zwecke der 
Vermietung durch das eigene Unternehmen erstellen. Baustellen mit eigenem Baubüro in einem Land des übrigen Bun-
desgebietes gelten als selbständige Betriebe des entsprechenden Unternehmens und sind dort meldepflichtig. 
Beschäftigte (tätige Personen): Alle am Monatsende im Betrieb in einem Arbeitsverhältnis stehenden Personen (Arbeiter, 
Angestellte und Auszubildende) , tätigen Inhaber und Mitinhaber sowie unbezahlt mithelfenden Familienangehörigen, 
soweit sie mindestens ein Drittel der üblichen Arbeitszeit im Betrieb tätig sind. Angestelltenversicherungspflichtige Poliere 
und Meister sowie gewerblich Auszubildende werden zu den Arbeitern gerechnet. Bezieher von Vorruhestandsgeld zäh-
len nicht zu den Beschäftigten. 
Geleistete Arbeitsstunden: Alle auf Baustellen, Bauhöfen und in Werkstätten von Berlin und dem übrigen Bundesgebiet 
tatsächlich geleisteten (nicht die bezahlten) Arbeitsstunden, gleichgültig, ob sie von Arbeitern (einschl. Polieren, Schacht-
meistern und Meistern), Inhabern, Familienangehörigen oder Auszubildenden geleistet werden. Ohne in Büros geleistete 
Arbeitsstunden. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wurden je Arbeitstag gerechnet, um von der variierenden Zahl 
der Arbeitstage im Jahr unbeeinflußte Werte zu erhalten. 
Umsatz (ohne Umsatzsteuer): Die dem Finanzamt für die Umsatzsteuer zu meldenden (steuerpflichtigen und steuerfreien} 
Beträge für Bauleistungen in Berlin und der:n übrigen Bundesgebiet einschl. Umsatz aus Nachunternehmertätigkeit und 
aus Vergabe von Teilleistungen an Nachunternehmer. Hierzu zählen nach § 13 Umsatzsteuergesetz seit dem 
1. Januar 1980 auch Anzahlungen für Teilleistungen oder Vorauszahlungen vor Ausführung der entsprechenden Liefe-
rungen und Leistungen ab 10 000 DM. Der Umsatz enthält außer dem baugewerblichen Umsatz (aus Bauleistungen} die 
Handels- und sonstigen Umsätze. Hierzu zählen z.B. Umsätze aus Lohnarbeiten für Dritte und aus sonstigen Dienstlei-
stungen. 
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